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Sechste Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

zur Bildung gemeinsamer Amtsgerichte 
für Zwangsverstei gerungs- und Zwangs-

verwaltungssachen
Vom 1. Februar 2008

Aufgrund des § 1 Abs. 2 des Gesetzes über die Zwangs-
versteigerung und die Zwangsverwaltung vom 24. März 
1897 (RGBl. S. 97) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 20. Mai 1898 (RGBl. S. 713), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 26. März 2007 (BGBl. I 
S. 370), in Verbindung mit § 1 der Verordnung über die 
Ermächtigung des Justizministers zur Bildung gemein-
samer Amtsgerichte für Zwangsversteigerungs-, Zwangs-
verwaltungs- und Konkurssachen vom 16. Juli 1957 
(GV. NRW. S. 237), zuletzt geändert durch Artikel 48 des 
Gesetzes vom 18. Mai 2004 (GV. NRW. S. 248), wird 
 verordnet:

Artikel I

(1) Dem Amtsgericht Blomberg wird vorbehaltlich der 
Übergangsregelung in Absatz 2 die Zuständigkeit für 
Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwaltungssachen 
aus seinem Bezirk übertragen.

(2) Das Amtsgericht Detmold bleibt für die bei ihm am 
31. März 2008 anhängigen Zwangsversteigerungs- und 
Zwangsverwaltungsverfahren aus dem Amtsgerichtsbe-
zirk Blomberg weiterhin zuständig.

Artikel II

In § 1 der Verordnung zur Bildung gemeinsamer Amts-
gerichte für Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwal-
tungssachen vom 26. November 1970 (GV. NRW. S. 761), 
zuletzt geändert durch Artikel 137 des Gesetzes vom 
5. April 2005 (GV. NRW. S. 274), wird die Nummer 13 
gestrichen.

Artikel III

Diese Verordnung tritt am 1. April 2008 in Kraft. Sie 
tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2012 außer Kraft.

Düsseldorf, den 1. Februar 2008

Die Justizministerin 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

– GV. NRW. 2008 S. 160

45

Verordnung zur Änderung 
der Verordnung zur Bestimmung der für die 

Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungs-
widrigkeiten zuständigen Verwaltungsbehörden

Vom 12. Februar 2008

Auf Grund des § 26 Abs. 1 Satz 1 des Straßenverkehrs-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. 
März 2003 (BGBl. I S. 919), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 19. Juli 2007 (BGBl. I S. 1460), 
und § 36 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch 
das 2. Justizmodernisierungsgesetz vom 22. Dezember 
2006 (BGBl. I S. 3416), wird verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung zur Bestimmung der für die Verfolgung 
und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten zu-
ständigen Verwaltungsbehörden vom 25. September 

1979 (GV. NRW. S. 652), zuletzt geändert durch Artikel 
158 des 2. Befristungsgesetzes vom 5. April 2005 (GV. 
NRW. S. 274), wird in § 1 Abs. 1 wie folgt gefasst:

„(1) Die Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung 
von Ordnungswidrigkeiten nach den §§ 24, 24 a und 24 c 
des Straßenverkehrsgesetzes wird den Kreisordnungs-
behörden übertragen.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung 
in Kraft.

Düsseldorf, den 12. Februar 2008

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

 Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Der Innenminister

Dr. Ingo  W o l f

– GV. NRW. 2008 S. 160

Genehmigung der 
Fortschreibung des Regionalplans 

für den Regierungsbezirk Arnsberg, 
Teilabschnitt Oberbereich Siegen 

(Kreis Siegen-Wittgenstein und Kreis Olpe)
Vom 20. November 2007

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Arnsberg hat in 
seinen Sitzungen am 14. Juni 2007 und 13. Dezember 
2007 die Fortschreibung des Regionalplans für den 
 Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Oberbereich 
Siegen (Kreis Siegen-Wittgenstein und Kreis Olpe) be-
schlossen.

Die Fortschreibung habe ich mit Erlass vom 20. Novem-
ber 2007 – 322 – 30.13.08 – gemäß § 20 Abs. 7 Landespla-
nungsgesetz vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430) im Ein-
vernehmen mit den fachlich zuständigen Landesministe-
rien genehmigt.

Die Bekanntmachung der Genehmigung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen er-
folgt nach § 21 Satz 1 Landesplanungsgesetz.

Gemäß § 21 Satz 2 Landesplanungsgesetz wird die Än-
derung des Regionalplans beim Ministerium für Wirt-
schaft, Mittelstand und Energie (Landesplanungsbe-
hörde), der Bezirksregierung Arnsberg (Bezirksplanungs-
behörde), dem Kreis Siegen-Wittgenstein und dem Kreis 
Olpe sowie den kreisangehörigen Städten und Gemein-
den zur Einsicht für jedermann niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß § 22 Lan-
desplanungsgesetz mit der Bekanntmachung der Geneh-
migung zum Ziel der Raumordnung. Sie ist nach Maß-
gabe der §§ 4 und 5 Raumordnungsgesetz von den öf-
fentlichen Stellen und Privaten in Wahrnehmung öffent-
licher Aufgaben bei raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen zu beachten. Soweit die Änderung des Regi-
onalplans Grundsätze enthält, sind sie nach Maßgabe des 
§ 4 Raumordnungsgesetz von den öffentlichen Stellen 
und Privaten in Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben 
bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zu 
berücksichtigen.

Gemäß § 23 des Landesplanungsgesetzes weise ich auf 
Folgendes hin:

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
des Landesplanungsgesetzes und der aufgrund dieses 
Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften bei der Erarbei-
tung und Aufstellung der Änderung des Regionalplanes 
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ist unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich unter Be-
zeichnung der Verletzung innerhalb eines Jahres nach 
dieser Bekanntmachung bei der Bezirksregierung Arns-
berg (Bezirksplanungsbehörde) geltend gemacht worden 
ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
 Genehmigung des Regionalplanes oder deren Bekannt-
machung verletzt worden sind.

Düsseldorf, den 18. Februar 2008

Die Ministerin 
für Wirtschaft, Mittelstand und Energie 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Michael  G a e d t k e

– GV. NRW. 2008 S. 160

Genehmigung der 
14. Änderung des Regionalplans 
für den Regierungsbezirk Köln, 

Teilabschnitt Region Köln
Vom 18. Februar 2008

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Köln hat in sei-
ner Sitzung am 14. Dezember 2007 die 14. Änderung des 
Regionalplans für den Regierungsbezirk Köln, Teilab-
schnitt Region Köln beschlossen (Streichung von Schie-
nenwegen).

Diese Änderung habe ich mit Erlass vom 18. Februar 
2008 – 322 – 30.16.04.14 – gemäß § 20 Abs. 7 Landespla-
nungsgesetz vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430) im Ein-
vernehmen mit den fachlich zuständigen Landesministe-
rien genehmigt.

Die Bekanntmachung der Genehmigung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen er-
folgt nach § 21 Satz 1 Landesplanungsgesetz.

Gemäß § 21 Satz 2 Landesplanungsgesetz wird die Än-
derung des Regionalplans beim Ministerium für Wirt-
schaft, Mittelstand und Energie (Landesplanungsbe-
hörde), der Bezirksregierung Köln (Bezirksplanungsbe-
hörde), den kreisfreien Städten Köln und Leverkusen, 
dem Rhein-Erft-Kreis, dem Rheinisch-Bergischen Kreis 
und dem Oberbergischen Kreis sowie den kreisangehö-
rigen Städten und Gemeinden zur Einsicht für jeder-
mann niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß § 22 Lan-
desplanungsgesetz mit der Bekanntmachung der Geneh-
migung zum Ziel der Raumordnung. Sie ist nach Maß-
gabe der §§ 4 und 5 Raumordnungsgesetz von den öf-
fentlichen Stellen und Privaten in Wahrnehmung öffent-
licher Aufgaben bei raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen zu beachten. Soweit die Änderung des Regi-
onalplans Grundsätze enthält, sind sie nach Maßgabe des 
§ 4 Raumordnungsgesetz von den öffentlichen Stellen 
und Privaten in Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben 
bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zu 
berücksichtigen.

Gemäß § 23 des Landesplanungsgesetzes weise ich auf 
Folgendes hin:

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
des Landesplanungsgesetzes und der aufgrund dieses 
Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften bei der Erarbei-
tung und Aufstellung der Ände rung des Regionalplanes 
ist unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich unter Be-
zeichnung der Verletzung innerhalb eines Jahres nach 
dieser Bekanntmachung bei der Bezirksregierung Köln 
(Bezirksplanungsbehörde) geltend gemacht worden ist. 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmi-
gung des Regionalplanes oder deren Bekanntmachung 
verletzt worden sind.

Düsseldorf, den 18. Februar 2008

Die Ministerin 
für Wirtschaft, Mittelstand und Energie 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Michael  G a e d t k e

– GV. NRW. 2008 S. 161

Genehmigung der 
7. Änderung des Regionalplans 
für den Regierungsbezirk Köln, 

Teilabschnitt Region Aachen
Vom 19. Februar 2008

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Köln hat in sei-
ner Sitzung am 14. Dezember 2007 die 7. Änderung des 
Regionalplans für den Regierungsbezirk Köln, Teilab-
schnitt Region Aachen beschlossen (Streichung von 
Schienenwegen).

Diese Änderung habe ich mit Erlass vom 19. Februar 
2008 – 322 – 30.16.02.07 – gemäß § 20 Abs. 7 Landespla-
nungsgesetz vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430) im Ein-
vernehmen mit den fachlich zuständigen Landesministe-
rien genehmigt.

Die Bekanntmachung der Genehmigung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen er-
folgt nach § 21 Satz 1 Landesplanungsgesetz.

Gemäß § 21 Satz 2 Landesplanungsgesetz wird die Än-
derung des Regionalplans beim Ministerium für Wirt-
schaft, Mittelstand und Energie (Landesplanungsbe-
hörde), der Bezirksregierung Köln (Bezirksplanungsbe-
hörde), der kreisfreien Stadt Aachen, den Kreisen Aa-
chen, Düren, Euskirchen und Heinsberg sowie den 
kreisangehörigen Städten und Gemeinden zur Einsicht 
für jedermann niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß § 22 Lan-
desplanungsgesetz mit der Bekanntmachung der Geneh-
migung zum Ziel der Raumordnung. Sie ist nach Maß-
gabe der §§ 4 und 5 Raumordnungsgesetz von den öf-
fentlichen Stellen und Privaten in Wahrnehmung öffent-
licher Aufgaben bei raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen zu beachten. Soweit die Änderung des Regi-
onalplans Grundsätze enthält, sind sie nach Maßgabe des 
§ 4 Raumordnungsgesetz von den öffentlichen Stellen 
und Privaten in Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben 
bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zu 
berücksichtigen.

Gemäß § 23 des Landesplanungsgesetzes weise ich auf 
Folgendes hin:

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
des Landesplanungsgesetzes und der aufgrund dieses 
Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften bei der Erarbei-
tung und Aufstellung der Änderung des Regionalplanes 
ist unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich unter Be-
zeichnung der Verletzung innerhalb eines Jahres nach 
dieser Bekanntmachung bei der Bezirksregierung Köln 
(Bezirksplanungsbehörde) geltend gemacht worden ist. 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmi-
gung des Regionalplanes oder deren Bekanntmachung 
verletzt worden sind.

Düsseldorf, den 19. Februar 2008

Die Ministerin 
für Wirtschaft, Mittelstand und Energie 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Michael  G a e d t k e

- GV. NRW. 2008 S. 161
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Gesetz 
zur Bildung der Städteregion Aachen 

(Aachen-Gesetz)
Vom 26. Februar 2008

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz 
zur Bildung der Städteregion Aachen (Aachen-Gesetz)

2020
Artikel I

Städteregion Aachen Gesetz

§ 1 
Bildung der Städteregion Aachen

(1) Aus den Gemeinden des Kreises Aachen und der 
Stadt Aachen wird mit Wirkung vom 21. Oktober 2009 
als neuer Gemeindeverband die Gebietskörperschaft 
Städteregion Aachen gebildet. Der Kreis Aachen wird 
mit Ablauf des 20. Oktober 2009 aufgelöst.

(2) Das Gebiet der Städteregion Aachen besteht aus dem 
Gebiet der zu ihr gehörenden Gemeinden.

§ 2 
Rechtsnachfolge

(1) Die Städteregion Aachen ist Rechtsnachfolgerin des 
Kreises Aachen.

(2) Für die Erhebung und Bemessung der Land-
schaftsumlage und der Kreisumlage, zukünftig Regions-
umlage genannt, sowie für die Zuweisungen nach dem 
Gemeindefinanzierungsgesetz 2009 wird im Jahr 2009 
der rechtliche Status aller von der Bildung der Städtere-
gion erfassten Gebietskörperschaften am 1. Januar 2009 
zugrunde gelegt. In den Gemeindefinanzierungsgesetzen 
ab dem Jahr 2010 sollen die jeweiligen Schlüsselzuwei-
sungen für die Städteregion Aachen so berechnet wer-
den, dass die Städteregion Aachen nicht mehr und nicht 
weniger Schlüsselzuweisungen erhält, als der Kreis 
 Aachen ohne die Stadt Aachen im jeweiligen Jahr erhal-
ten hätte (Finanzneutralität). Im Übrigen wird die Stadt 
Aachen im kommunalen Finanzausgleich insbesondere 
bei der Ermittlung der Umlagegrundlagen für die Regi-
onsumlage und die Landschaftsumlage wie eine kreisan-
gehörige Gemeinde behandelt.

(3) Die Vereinbarung zum Vermögensübergang und zur 
Regelung der Finanzbeziehungen zwischen der Stadt 
Aachen und dem Kreis Aachen vom 17. Dezember 2007 
(Anlage 1) wird bestätigt.

§ 3 
Rechtsstellung der Städteregion Aachen

(1) Die Städteregion Aachen hat die Rechtsstellung eines 
Kreises im Sinne von Artikel 28 des Grundgesetzes für 
die Bundesrepublik Deutschland. Auf sie finden die für 
Kreise geltenden Vorschriften Anwendung, soweit durch 
dieses Gesetz nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Der Kreistag führt die Bezeichnung „Städteregions-
tag“, der Kreisausschuss führt die Bezeichnung „Städte-
regionsausschuss“ und der Landrat führt die Bezeich-
nung „Städteregionsrat“.

§ 4 
Rechtsstellung der Stadt Aachen

(1) Die Stadt Aachen hat die Rechtsstellung einer kreis-
freien Stadt nach Maßgabe dieses Gesetzes. Auf sie fin-
den die Vorschriften über kreisfreie Städte Anwendung, 
soweit in diesem Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes 
nicht anderes bestimmt ist. Sie ist zugleich regionsange-
hörig im Sinne von § 5 Satz 2.

(2) Die Stadt Aachen gilt nicht als kreisangehörige Ge-
meinde im Sinne von § 59 Abs. 1 Satz 1 der Kreisord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen.

(3) Die Stadt Aachen gilt nicht als kreisfreie Stadt im 
Sinne von § 88 Abs. 3 des Schulgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen und § 1 der Landschaftsverbands-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen.

§ 5 
Rechtsstellung der übrigen regionsangehörigen 

Gemeinden

Die Gemeinden Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzo-
genrath, Monschau, Roetgen, Simmerath, Stolberg 
(Rhld.) und Würselen haben die Rechtsstellung kreisan-
gehöriger Gemeinden. Auf sie finden die für kreisange-
hörige Gemeinden geltenden Vorschriften Anwendung, 
soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist.

§ 6 
Besondere Aufgabenverteilung innerhalb 

der Städteregion Aachen

(1) Die Stadt Aachen und der Kreis Aachen regeln durch 
öffentlich-rechtliche Vereinbarung gemäß §§ 23 ff. des 
Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit den 
Übergang von Aufgaben der Stadt Aachen auf die Städ-
teregion Aachen. Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
vom 17. Dezember 2007 (Anlage 2) wird bestätigt.

(2) Die Vereinbarung nach Absatz 1 kann außer durch 
Gesetz nur durch weitere öffentlich-rechtliche Vereinba-
rung gemäß §§ 23 ff. des Gesetzes über kommunale Ge-
meinschaftsarbeit geändert oder aufgehoben werden. 
Diese bedarf der Zustimmung einer Mehrheit der üb-
rigen regionsangehörigen Gemeinden, die insgesamt 
mehr als die Hälfte der Einwohner der Gemeinden des 
§ 5 Satz 1 repräsentieren. Schutzwürdige Belange Drit-
ter dürfen nicht unangemessen beeinträchtigt werden.

(3) Für Aufgaben, die nach Inkrafttreten dieses Ge-
setzes vom Gesetzgeber ausschließlich der Kreisebene 
und nicht auch Großen oder Mittleren kreisangehörigen 
Städten zugewiesen werden, ist die Städteregion Aa-
chen für das gesamte Gebiet der Städteregion zustän-
dig. Auf Verlangen der Stadt Aachen gegenüber der 
Städteregion Aachen gehen diese Aufgaben für das Ge-
biet der Stadt Aachen auf die Stadt Aachen über. Der 
Übergang erfolgt durch öffentlich-rechtliche Vereinba-
rung gemäß §§ 23 ff. des Gesetzes über kommunale Ge-
meinschaftsarbeit zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
des jeweiligen Gesetzes.

§ 7 
Inkrafttreten, Berichtspflicht

Dieses Gesetz tritt am 21. Oktober 2009 in Kraft. Die 
Landesregierung berichtet dem Landtag bis zum 31. De-
zember 2014 über die mit dem Gesetz gemachten Erfah-
rungen und dazu, ob das Gesetz geändert werden soll.

Artikel II
Änderung weiterer Vorschriften

2005

1.  Die Bekanntmachung der Bezirke der Landesmittel-
behörden und der unteren Landesbehörden vom 
4. Januar 2008 (GV. NRW. S. 56, ber. S. 144) wird 
wie folgt geändert:

1.1  Im Abschnitt I wird unter der laufenden Nummer 1.4 
in der Zeile „Kreise“ und der Spalte „Bezirk“ vor 
das Wort „Aachen“ das Wort „Städteregion“ einge-
fügt.

Anlage 1

Anlage 2
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1.2  Im Abschnitt II wird unter der laufenden Nummer 
1.41 in der Spalte „Bezeichnung und Sitz“ die An-
gabe „Landrätin/Landrat“ durch „Städteregionsrä-
tin/Städteregionsrat der Städteregion Aachen“ und 
in der Spalte „Bezirk“ die Wörter „Kreis Aachen“ 
durch „Städteregion Aachen ohne das Gebiet der 
Stadt Aachen“ ersetzt.

1.3  Im Abschnitt II werden unter der laufenden Nummer 
3.203 in der Spalte „Bezirk“ die Wörter „Der Kreis 
Aachen“ durch „Die Städteregion Aachen, soweit sie 
nicht zum Bezirk des Finanzamts Aachen-Stadt ge-
hört“ ersetzt.

1.4  Im Abschnitt II werden unter der laufenden Nummer 
4.401 in der Spalte „Bezirk“ die Wörter „Kreisfreie 
Stadt Aachen und Kreis“ durch „Städteregion“ er-
setzt.

1.5  Im Abschnitt II werden unter der laufenden Nummer 
5.01 in der Spalte „Bezirk“ die Wörter „Kreisfreie 
Stadt“ durch „Städteregion“ ersetzt. Die Angabe 
„Kreis Aachen“ wird gestrichen.

1.6  Im Abschnitt II wird die Zeile mit der laufenden 
Nummer 6.401 gestrichen.

1.7  Im Abschnitt II werden unter der laufenden Nummer 
6.405 in der Spalte „Bezeichnung und Sitz“ die Wör-
ter „den Kreis“ durch „die Städteregion“ ersetzt. In 
der Spalte „Bezirk“ wird das Wort „Kreis“ durch 
„Städteregion“ ersetzt.

1.8  Im Abschnitt II werden unter der laufenden Nummer 
7.01 in der Spalte „Bezeichnung und Sitz“ die Wör-
ter „Kreisfreie Stadt“ durch „Städteregion“ ersetzt. 
In der Zeile „Kreise“ wird in der Spalte „Bezirk“ die 
Angabe „Aachen,“ gestrichen.

2005

2.  Die Verordnung über die Bestimmung der Sitze und 
Bezirke der Geschäftsführerinnen oder Geschäfts-
führer der Kreisstellen der Landwirtschaftskammer 
Nordrhein-Westfalen als Landesbeauftragte im 
Kreise vom 8. November 2005 (GV. NRW. S. 836) 
wird wie folgt geändert:

     In § 1 Nr. 1 Satz 2 werden die Wörter „kreisfreie 
Stadt Aachen und den Kreis“ durch „Städteregion“ 
ersetzt.

205

3.  Die Verordnung über die Kreispolizeibehörden des 
Landes Nordrhein-Westfalen vom 19. November 
2002 (GV. NRW. S. 562), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 3 des Gesetzes vom 23. Mai 2006 (GV. NRW. S. 
266), wird wie folgt geändert:

    In § 1 Buchstabe a Nr. 1 werden die Wörter „kreis-
freie Stadt Aachen und Kreis“ durch „Städteregion“ 
ersetzt.

302

4.  Das Gesetz zur Ausführung des Arbeitsgerichtsge-
setzes im Lande Nordrhein-Westfalen (AG ArbGG) 
vom 24. November 1981 (GV. NRW. S. 669) wird wie 
folgt geändert:

    In § 2 Abs. 3 Nr. 1 werden die Angaben „kreisfreien 
Stadt Aachen sowie der Kreise Aachen,“ durch 
„Städteregion Aachen sowie der Kreise“ ersetzt.

303

5.  Das Gesetz zur Ausführung der Verwaltungsge-
richtsordnung (AG VwGO) vom 26. März 1960 (GV. 
NRW. S. 47, ber. S. 68), zuletzt geändert durch Arti-
kel I des Gesetzes vom 30. Oktober 2007 (GV. NRW. 
S. 445), wird wie folgt geändert:

5.1  In § 1 Abs. 2 Buchstabe a werden die Angaben 
„kreisfreien Stadt Aachen und der Kreise Aachen,“ 
durch „Städteregion Aachen und der Kreise“ ersetzt.

5.2  In § 1b Nr. 3 werden die Angaben „Kreise Aachen,“ 
durch „Städteregion Aachen ohne das Gebiet der 
Stadt Aachen und der Kreise“ ersetzt.
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 6.  Das Gesetz zur Ausführung des Sozialgerichtsge-
setzes im Lande Nordrhein-Westfalen (AG-SGG) 
vom 8. Dezember 1953 (GV. NRW. S. 412), zuletzt 
geändert durch § 5 des Gesetzes zur Errichtung des 
Landesversicherungsamtes Nordrhein-Westfalen 
vom 14. Dezember 1989 (GV. NRW. S. 678), wird 
wie folgt geändert:

     In § 1 Abs. 2 Nr. 1 werden die Angaben „kreisfreien 
Stadt Aachen sowie der Kreise Aachen,“ durch 
„Städteregion Aachen und der Kreise“ ersetzt.
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 7.  Die Verordnung über die Zuständigkeit der Amts-
gerichte in Bußgeldverfahren wegen Verkehrsord-
nungswidrigkeiten vom 5. Oktober 1984 (GV. NRW. 
S. 618), zuletzt geändert durch Artikel 141 des 
Zweiten Befristungsgesetzes vom 5. April 2005 (GV. 
NRW. S. 274), wird wie folgt geändert:

    In § 1 Nr. 1 werden das Wort „Kreis“ durch „Städte-
region“ und die Wörter „des Kreises“ durch „der 
Städteregion“ ersetzt.
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 8.  Die Verordnung über die Zuständigkeit der Aus-
gleichsämter in Nordrhein-Westfalen vom 3. Juni 
2003 (GV. NRW S. 305), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 7. August 2007 (GV. NRW. S. 322), 
wird wie folgt geändert:

 8.1  In § 1 Nr. 1 werden die Angaben „Kreise Aachen,“ 
durch „Städteregion Aachen und die Kreise“ er-
setzt.

 8.2  In § 2 Nr. 2 werden sowohl hinter dem Wort 
„Städte“ als auch hinter dem Wort „Kreise“ die 
Angaben „Aachen,“ gestrichen; hinter dem Wort 
„Wesel“ werden die Wörter „sowie die Städteregion 
Aachen“ eingefügt.

7124

 9.  Die Verordnung über die Neugliederung der Indus-
trie- und Handelskammern im Lande Nordrhein-
Westfalen vom 1. März 1977 (GV. NRW. S. 95), zu-
letzt geändert durch Artikel 185 des Zweiten Be-
fristungsgesetzes vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 
274), wird wie folgt geändert:

     In § 2 Nr. 1 werden die Angaben „kreisfreie Stadt 
Aachen sowie die Kreise Aachen,“ durch „Städtere-
gion Aachen sowie die Kreise“ ersetzt.

7124

10.  Die Verordnung über die Bezirke der Handwerks-
kammern im Lande Nordrhein-Westfalen vom 1. 
März 1977 (GV. NRW. S. 95), geändert durch Artikel 
186 des Zweiten Befristungsgesetzes vom 5. April 
2005 (GV. NRW. S. 274), wird wie folgt geändert:

    In § 1 Nr. 1 werden die Angaben „kreisfreie Stadt 
Aachen sowie die Kreise Aachen,“ durch „Städtere-
gion Aachen sowie die Kreise“ ersetzt.
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11.  Die Verordnung über den Nationalpark Eifel (NP-
VO Eifel) vom 17. Dezember 2003 (GV. NRW. S. 
823), zuletzt geändert durch Artikel VII des Ge-
setzes vom 19. Juni 2007 (GV. NRW. S. 226), wird 
wie folgt geändert:

11.1  In § 1 Abs. 1 werden die Wörter „Kreise Aachen 
und“ durch „Städteregion Aachen und des Kreises“ 
ersetzt.

11.2  In § 2 Abs. 2 werden die Angaben „den Kreisen Aa-
chen,“ durch „der Städteregion Aachen und den 
Kreisen“ ersetzt.

11.3  In § 7 Abs. 1 werden die Angaben „Kreise Aachen,“ 
durch „Städteregion Aachen und der Kreise“ er-
setzt.

11.4  In § 19 Abs. 1 wird nach den Angaben „Bezirksre-
gierung Köln,“ ein neuer Spiegelstrich „– dem 
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Städteregionsrat / der Städteregionsrätin der Städ-
teregion Aachen,“ eingefügt. Im folgenden Spiegel-
strich werden die Angaben „Euskirchen, Düren und 
Aachen“ durch „Euskirchen und Düren“ ersetzt.

11.5  In § 20 Abs. 1 werden jeweils die Angaben „Euskir-
chen, Düren und“ durch „Euskirchen und Düren 
sowie der Städteregion“ ersetzt.

93

12.  Das Gesetz über den öffentlichen Personennahver-
kehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) vom 
7. März 1995 (GV. NRW. S. 196), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 19. Juni 2007 (GV. NRW. S. 258), 
wird wie folgt geändert:

    § 5 Abs. 1 Buchstabe b wird wie folgt gefasst:

    „b) Städte Bonn, Köln und Leverkusen, Städtere-
gion Aachen sowie Kreise Düren, Euskirchen, 
Heinsberg, Oberbergischer Kreis, Rhein-Erft-Kreis, 
Rhein-Sieg-Kreis und Rheinisch-Bergischer Kreis“.

Artikel III
2020

Gesetz 
zur Vorbereitung der Wahlen des ersten 

Städteregionstags 
und des ersten Städteregionsrates der 

Städteregion Aachen

§ 1 
Anwendung des Kommunalwahlgesetzes

Für die am Tag der allgemeinen Kommunalwahlen im 
Jahre 2009 stattfindende Wahl des ersten Städteregions-
tags der Städteregion Aachen und des ersten Städteregi-
onsrates der Städteregion Aachen nach Ablauf der 
Wahlperiode des Kreistags des Kreises Aachen gemäß 
dem Gesetz zur Regelung der Wahlperiode der im Jahr 
2004 gewählten kommunalen Vertretungen vom 17. Juni 
2003 (GV. NRW. S. 312), geändert durch Artikel 3 des 
Fünften Befristungsgesetzes vom 5. April 2005 (GV. 
NRW. S. 351), finden die Vorschriften des Kommunal-
wahlgesetzes Anwendung, soweit sich nicht aus § 2 et-
was anderes ergibt.

§ 2 
Besondere Bestimmungen

(1) Zur Vorbereitung der Wahl des ersten Städteregions-
tags der Städteregion Aachen und des ersten Städteregi-
onsrates der Städteregion Aachen sind vom Kreistag des 
Kreises Aachen 10 Beisitzer in den Wahlausschuss der 
Städteregion Aachen zu wählen. Der Wahlausschuss 
wird um neun Beisitzer erweitert, die vom Rat der Stadt 
Aachen zu wählen sind.

(2) Das Gebiet der Städteregion Aachen (§ 1 Abs. 2 des 
Städteregion-Aachen-Gesetzes) bildet das Wahlgebiet. 
Im Sinne des Kommunalwahlgesetzes gelten der Städte-
regionstag der Städteregion Aachen als Kreistag und der 
Städteregionsrat der Städteregion Aachen als Landrat.

(3) Die Zahl der zu wählenden Vertreter des ersten Städ-
teregionstags beträgt 72, davon 36 in Wahlbezirken.

(4) Der Wahlausschuss der Städteregion Aachen teilt be-
züglich der Wahl des ersten Städteregionstags der Städ-
teregion Aachen abweichend von § 4 Abs. 1 des Kommu-
nalwahlgesetzes spätestens 9 Monate vor Ablauf der 
Wahlperiode (20. Oktober 2009) das Wahlgebiet in so 
viele Wahlbezirke ein, wie Vertreter gemäß § 3 Abs. 2 
des Kommunalwahlgesetzes in Wahlbezirken zu wählen 
sind. Die Vertreter für die Vertreterversammlung und 
die Bewerber sind abweichend von § 17 Abs. 4 des Kom-
munalwahlgesetzes innerhalb der letzten 9 Monate vor 
Ablauf der Wahlperiode (20. Oktober 2009), die Bewer-
ber für die Wahlbezirke frühestens nach der öffentlichen 
Bekanntgabe der Einteilung des Wahlgebietes in Wahl-
bezirke zu wählen. Die Wahlausschüsse der Gemeinden 
im Kreis Aachen und der kreisfreien Stadt Aachen teilen 
das Wahlgebiet spätestens 10 Monate vor Ablauf der 
Wahlperiode in Wahlbezirke ein; Satz 2 gilt entspre-
chend mit der Maßgabe, dass anstelle der Frist „9 Mo-
nate“ die Frist „10 Monate“ gilt.

(5) Wahlleiter ist der Landrat des Kreises Aachen, stell-
vertretender Wahlleiter ist sein Vertreter im Amt; § 2 
Abs. 2 Satz 2 bis 5 des Kommunalwahlgesetzes bleibt 
unberührt.

(6) Abweichend von § 15 Abs. 2 Satz 2 des Kommunal-
wahlgesetzes genügt es im Hinblick auf die darin enthal-
tenen Angabe „in der zu wählenden Vertretung“, dass 
eine Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der 
Wahlausschreibung laufenden Wahlperiode ununterbro-
chen in der Vertretung des Kreises Aachen oder der 
kreisfreien Stadt Aachen vertreten ist.

(7) Abweichend von § 23 Abs. 1 Satz 3 erster Satzteil 
und § 46 d Abs. 2 Satz 2 erster Satzteil des Kommunal-
wahlgesetzes richtet sich die Reihenfolge auf dem 
Stimmzettel für die Wahl des Städteregionstages bzw. 
auf dem Stimmzettel für die Wahl des Städteregionsrats 
nach der Summe der Stimmenzahlen, die die Parteien, 
Wählergruppen und Einzelbewerber bei der letzten Wahl 
zur Vertretung des Kreises Aachen und der kreisfreien 
Stadt Aachen erreicht haben. Sind sie nur im Kreistag 
oder nur im Rat der Stadt Aachen vertreten, ist ihre dort 
erreichte Stimmenzahl für die Reihenfolge auf dem 
Stimmzettel maßgeblich.

§ 3 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. Es tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2009 außer 
Kraft.

Artikel IV
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme von Artikel III am 21. 
Oktober 2009 in Kraft. Artikel III tritt am Tag nach der 
Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 26. Februar 2008

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Der Minister 
für Innovation, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Finanzminister

Dr. Helmut  L i n s s e n

Die Ministerin 
für Wirtschaft, Mittelstand und Energie

Christa  T h o b e n

Der Innenminister

Dr. Ingo W o l f

Der Minister 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung

Barbara  S o m m e r

Der Minister 
für Bauen und Verkehr

Oliver  W i t t k e
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Die Justizministerin

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

Der Minister 
für Umwelt und Naturschutz,

Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Eckhard  U h l e n b e r g

Der Minister 
für Generationen, Familie,

Frauen und Integration

Armin  L a s c h e t

Der Minister
für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien

Andreas  K r a u t s c h e i d
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2035

Verordnung zur Änderung 
der Wahlordnung zum Landespersonal-

vertretungsgesetz 
(WO-LPVG)

Vom 4. März 2008

Aufgrund des § 109 des Landespersonalvertretungsge-
setzes vom 3. Dezember 1974 (GV. NRW. S. 1514), zuletzt 
geändert durch Artikel 4 des Gesetzes zur Moderni-
sierung des Justizvollzugs in Nordrhein-Westfalen (Jus-
tizvollzugsmodernisierungsgesetz – JVollzMoG) vom 
19. Juni 2007 (GV. NRW. S. 245, ber. S. 315), wird ver-
ordnet:

Die Wahlordnung zum Landespersonalvertretungsgesetz 
(WO-LPVG) vom 20. Mai 1986 (GV. NRW. S. 485), zu-
letzt geändert durch Artikel 71 des Zweiten Befristungs-
gesetzes vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 274), wird wie 
folgt geändert:

 1.   Die Inhaltsübersicht erhält ab dem Ersten Abschnitt 
im Fünften Kapitel folgende Fassung:

 „Polizei  42

 Zweiter Abschnitt:
 Lehrer 43 und 44

 Dritter Abschnitt:
 Referendare im juristischen 
 Vorbereitungsdienst 45 und 46

 Sechstes Kapitel: 
 Schlussvorschriften 47 bis 50“.

 2.  § 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Als Absatz 1 wird neu eingefügt:

   „(1) Bei der Bestellung des Wahlvorstandes sind 
geeignete Beschäftigte auszuwählen, die eine 
Durchführung der Wahl nach Maßgabe der nach-
folgenden Regelungen gewährleisten.“

 b)   Die bisherigen Absätze 1 bis 4 werden die neuen 
Absätze 2 bis 5.

 3.  § 2 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Gruppenzuge-
hörigkeit“ durch die Angabe „Verteilung auf die 
Gruppen (§§ 6, 105 LPVG)“ ersetzt.

 b)   In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „der Beam-
ten, Angestellten und Arbeiter“ gestrichen.

 4.   In den §§ 4, 5, 6, 7, 18, 33, 40, 43 (neu), 44 (neu), 46 
(neu) und 47 (neu) werden jeweils die Wörter „des 
Gesetzes“ durch die Abkürzung „LPVG“ ersetzt.

 5.   In § 5 Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter „Beamten, 
Angestellten und Arbeiter“ durch die Wörter „Be-
schäftigten der einzelnen Gruppen“ ersetzt.

 6.  § 6 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

 a)   Im Eingangssatz werden nach dem Wort „ist“ die 
Wörter „neben Ort und Tag seines Erlasses“ ein-
gefügt und die Nummer 1 gestrichen.

 b)   Die bisherige Nummer 2 wird die neue Num-
mer 1, und es werden die Wörter „Beamten, 
 Angestellten und Arbeitern“ durch das Wort 
„Gruppen“ ersetzt.

 c)   Die bisherige Nummer 2 a wird die neue Num-
mer 2, und es werden die Wörter „Beamten, 
 Angestellten und Arbeitern“ durch das Wort 
„Gruppen“ und die Angabe „Abs. 7“ durch die 
Angabe „Abs. 6“ ersetzt.

 d)   In Nummer 3 werden die Wörter „Beamten, An-
gestellten und Arbeiter“ durch das Wort „Grup-
pen“ ersetzt.

 e)   In Nummer 6 wird die Zahl „125“ durch die Zahl 
„110“ ersetzt.

 7.   In § 7 Abs. 1 wird die Zahl „125“ durch die Zahl 
„110“ ersetzt.

 8.  § 14 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)   Es wird als neuer Satz 1 eingefügt: „Wählen 
kann nur, wer in das Wählerverzeichnis ein-
getragen ist.“

  bb)   Der bisherige Satz 1 wird Satz 2, und es wer-
den die Wörter „in einem Wahlumschlag“ ge-
strichen.

  cc)  Der bisherige Satz 3 wird gestrichen.

 b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Buchstabe a wird die Angabe „den Erfor-
dernissen des Absatzes 1 entsprechen,“ durch 
die Angabe „mindestens einmal so gefaltet 
sind, dass die Kennzeichnung nicht zu erken-
nen ist  bzw. die bei schriftlicher Stimm-
abgabe nach § 16 nicht in einem Wahlum-
schlag abgegeben sind,“ ersetzt.

  bb)   In Satz 2 wird nach dem Wort „Mehrere“ die 
Angabe „bei schriftlicher Stimmabgabe nach 
§ 16“ eingefügt.

 c)  Absatz 4 erhält folgende Fassung:

   „(4) Hat der Wähler einen Stimmzettel verschrie-
ben oder versehentlich unbrauchbar gemacht, so 
ist ihm auf Verlangen gegen Rückgabe des un-
brauchbaren Stimmzettels ein neuer Stimmzettel 
auszuhändigen. Der Wahlvorstand hat den zu-
rückgegebenen Stimmzettel unverzüglich in Ge-
genwart des Wählers zu vernichten.“

 9.  § 15 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 1 werden die Wörter „kennzeichnen 
und in den Wahlumschlag legen“ durch die 
Wörter „ankreuzen und zusammenfalten“ er-
setzt.

  bb)   Satz 2 wird gestrichen. Es werden folgende 
neue Sätze 2 bis 6 eingefügt:

     „Ein Wähler, der durch körperliches Gebre-
chen in der Stimmabgabe behindert ist, be-
stimmt eine Person seines Vertrauens, der er 
sich bei der Stimmabgabe bedienen will, und 
gibt dies dem Wahlvorstand bekannt. Die 
Hilfeleistung hat sich auf die Erfüllung der 
Wünsche des Wählers zur Stimmabgabe zu 
beschränken. Die Vertrauensperson darf ge-
meinsam mit dem Wähler die Wahlzelle auf-
suchen, soweit dies zur Hilfestellung erfor-
derlich ist. Die Vertrauensperson ist zur Ge-
heimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die 
sie bei der Hilfeleistung von der Wahl eines 
anderen erlangt hat. Wahlbewerber, Mit-
glieder des Wahlvorstands und Wahlhelfer 
dürfen nicht zur Hilfeleistung herangezogen 
werden.“

  cc)   Die bisherigen Sätze 3 bis 6 werden die Sätze 
7 bis 10 und darin wird jeweils das Wort 
„Umschläge“  durch das Wort „Stimmzettel“ 
ersetzt.

 b)   Absatz 2 wird folgender neuer Satz 1 vorange-
stellt:

   „(2) Während der Wahlhandlung sowie der Er-
mittlung und Feststellung des Wahlergebnisses 
hat jedermann zum Wahlraum Zutritt, soweit das 
ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist.“

 c)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 1 wird das Wort „Wahlumschlags“ 
durch das Wort „Stimmzettels“ ersetzt.

  bb)   Satz 2 erhält folgende Fassung: „Ist dies der 
Fall, wirft der Wähler den mindestens einmal 
zusammengefalteten Stimmzettel in die 
Wahlurne.“

  cc)   Es wird folgender neuer Satz 3 eingefügt: 
„Absatz 1 Sätze 2 bis 5 bleiben unberührt.“

  dd)  Der bisherige Satz 3 wird Satz 4.
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 d)   In Absatz 4 wird folgender neuer Satz 2 einge-
fügt:

   „In diesen Fällen ist die Wahlurne in der Dienst-
stelle, nur dem Wahlvorstand zugänglich, gesi-
chert aufzubewahren.“

10.  § 16 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung:

   „(1) Einem Beschäftigten, der eine schriftliche 
Stimmabgabe wünscht, hat der Wahlvorstand auf 
Verlangen

  1.  den Stimmzettel und den Wahlumschlag,

  2.   eine vorgedruckte vom Wähler abzugebende 
Erklärung, in der dieser gegenüber dem Wahl-
vorstand versichert, dass er den Stimmzettel 
persönlich angekreuzt hat oder soweit unter 
den Voraussetzungen des § 15 Abs. 1 erforder-
lich, durch eine Person seines Vertrauens hat 
kennzeichnen lassen,

  3.   einen größeren Briefumschlag, im Bedarfsfall 
einen Freiumschlag, der die Anschrift des 
Wahlvorstandes und als Absender den Namen 
und die Anschrift des wahlberechtigten Be-
schäftigten sowie den Vermerk „Schriftliche 
Stimmabgabe“ trägt,

   auszuhändigen oder zu übersenden. Die Dienst-
stelle stellt hierfür dem Wahlvorstand die erfor-
derliche Anzahl der Umschläge zur Verfügung. 
Auf Antrag ist auch ein Abdruck des Wahlvor-
schlags und des Wahlausschreibens auszuhändi-
gen oder zu übersenden. Der Wahlvorstand hat 
die Aushändigung oder Übersendung im Wähler-
verzeichnis zu vermerken.“

 b)   Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 1 werden nach dem Wort „Verwen-
dung“ die Wörter „des Freiumschlags oder“ 
eingefügt.

  bb)   Es wird folgender neuer Satz 2 eingefügt: 
„Der Wähler kann, soweit unter den Voraus-
setzungen des § 15 Abs. 1 erforderlich, die in 
Satz 1 bezeichneten Tätigkeiten durch eine 
Person seines Vertrauens verrichten lassen.“

  cc)  Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.

11.   In § 17 Abs. 1 werden nach dem Wort „Briefum-
schlägen“ die Wörter „oder den Freiumschlägen“ 
eingefügt.

12.  § 18 wird wie folgt geändert:

 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)   In Buchstabe c wird die Zahl „95“ durch die Zahl 
„92“ ersetzt.

 b)   Es wird folgender neuer Satz 2 eingefügt: „Im 
Fall der Anordnung der schriftlichen Stimm-
abgabe hat der Wahlvorstand die Briefwahlun-
terlagen von Amts wegen zur Verfügung zu stel-
len.“

 c)  Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.

13.   In § 19 Abs. 1 werden nach dem Wort „enthaltenen“ 
die Wörter „Stimmzettel und“ eingefügt.

14.  In § 20 wird folgender neuer Absatz 3 angefügt:

  „(3) Dem Dienststellenleiter und den in der Dienst-
stelle vertretenen Gewerkschaften übersendet der 
Wahlvorstand eine Abschrift der Niederschrift.“

15.  § 21 erhält folgende Fassung:

 „§ 21
 Benachrichtigung 
 der gewählten Bewerber und Bekanntmachung

  Der Wahlvorstand benachrichtigt die als Personal-
ratsmitglieder Gewählten unverzüglich schriftlich 
von ihrer Wahl. Erklärt ein Gewählter nicht binnen 
drei Arbeitstagen nach Zugang der Benachrichti-
gung dem Wahlvorstand, dass er die Wahl ablehne, 
so gilt die Wahl als angenommen. Der Wahlvorstand 
gibt das Wahlergebnis und die Namen der als Perso-

nalratsmitglieder gewählten Bewerber durch zwei-
wöchigen Aushang an den Stellen bekannt, an denen 
das Wahlausschreiben bekannt gemacht worden 
ist.“

16.   In § 22 Satz 1 werden die Wörter „bis zur Durchfüh-
rung der nächsten Personalratswahl“ durch die 
Wörter „mindestens fünf Jahre“ ersetzt.

17.  § 26 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

 a)  Satz 2 erhält folgende Fassung:

  „Absatz 2 gilt entsprechend.“

 b)   Es wird folgender neuer Satz 3 angefügt: „Der 
Wähler hat auf dem Stimmzettel den Namen des 
Bewerbers anzukreuzen, für den er seine Stimme 
abgeben will.“

18.  § 27 wird wie folgt geändert:

 a)  Der bisherige Absatz 3 wird der neue Absatz 4.

 b)  Es wird folgender neuer Absatz 3 eingefügt:

   „(3) Bei der Personenwahl ist der Bewerber ge-
wählt, der die meisten Stimmen erhalten hat.“

19.  § 34 erhält folgende Fassung:

 „§ 34 
 Stimmabgabe, Stimmzettel

  Findet die Wahl des Bezirkspersonalrats zugleich 
mit der Wahl der Personalräte statt, so sind für die 
Wahl des Bezirkspersonalrats Stimmzettel von an-
derer Farbe als für die Wahl des Personalrats zu ver-
wenden; für die schriftliche Stimmabgabe ist zu bei-
den Wahlen derselbe Wahlumschlag zu verwenden.“

20.  § 35 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 2 wird folgender neuer Satz 2 angefügt:

   „Die bei der Dienststelle entstandenen Unterla-
gen für die Wahl des Bezirkspersonalrats werden 
zusammen mit einer Abschrift der Niederschrift 
vom Personalrat mindestens fünf Jahre aufbe-
wahrt.“

 b)  Absatz 4 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 1 werden die Wörter „die Mitglieder 
des Bezirkspersonalrats“ durch die Wörter 
„die Namen der als Mitglieder des Bezirks-
personalrats gewählten Bewerber“ ersetzt.

  bb)   In Satz 2 werden nach dem Wort „Aushang“ 
die Wörter „in der gleichen Weise wie das 
Wahlausschreiben“ eingefügt.

21.  § 41 wird wie folgt geändert:

 a)  Der bisherige Text wird Absatz 1.

 b)   Es werden folgende neue Absätze 2 und 3 ange-
fügt:

   „(2) Für in § 54 LPVG genannte Beschäftigte in 
nachgeordneten Dienststellen mit in der Regel 
weniger als fünf solchen Beschäftigten führt der 
Bezirks- oder Hauptwahlvorstand die Wahl der 
Jugend- und Auszubildendenstufenvertretungen 
durch; in den genannten Dienststellen werden 
keine Wahlvorstände bestellt. Der Bezirks- oder 
Hauptwahlvorstand kann die schriftliche Stimm-
abgabe anordnen. In diesem Fall hat der Bezirks- 
oder Hauptwahlvorstand den wahlberechtigten 
Beschäftigten die in § 16 bezeichneten Unterla-
gen zu übersenden.

   (3) Für die Wahl der Gesamtjugend- und Auszu-
bildendenvertretung gilt Absatz 2 entsprechend.“

22.  § 42 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift erhält folgende Fassung:

   „Wahl der Vertrauenspersonen im Bereich der 
Polizei“.

 b)   In Satz 1 werden die Wörter „Vertrauensleute der 
Polizeivollzugsbeamten im Bereich der Direktion 
der Bereitschaftspolizei“ durch die Wörter „Ver-
trauensperson der Kommissaranwärter“ ersetzt.
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 c)   In Satz 1 Nr. 1 werden die Wörter „jede Lehr-
gruppe“ durch die Wörter „jeden Einstellungs-
jahrgang“ ersetzt.

23.  § 43 wird gestrichen.

24.  § 44 wird § 43 und wie folgt geändert:

  In der Überschrift und in Absatz 1 wird jeweils die 
Zahl „90“ durch die Zahl „87“ ersetzt.

25.  § 45 wird § 44 und wie folgt geändert:

  In der Überschrift und im Text wird jeweils die Zahl 
„90“ durch die Zahl „87“ ersetzt.

26.  § 46 wird § 45.

27.  § 47 wird § 46 und wie folgt geändert:

  In Absatz 1 wird die Zahl „103“ durch die Zahl 
„100“ ersetzt.

28.  § 48 wird § 47 und wie folgt geändert:

  Die Zahl „95“ wird durch die Zahl „92“, die Zahl 
„97“ durch die Zahl „94“ und die Zahl „99“ durch 
die Zahl „96“ ersetzt.

29.  § 49 wird § 48.

30.  Es wird folgender neuer § 49 eingefügt:

 „§ 49
 Sprachform

  Soweit in dieser Verordnung die männliche Sprach-
form benutzt wird, bezieht sich diese gleichermaßen 
auf Männer und Frauen.“

31.  § 49 a wird gestrichen.

32.   In § 50 wird die Zahl „2008“ durch die Zahl „2012“ 
ersetzt.

Die Verordnung wird erlassen von der Landesregierung 
aufgrund des § 109 des Landespersonalvertretungs-
gesetzes vom 3. Dezember 1974 (GV. NRW. S. 1514), zu-
letzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes zur Moder-
nisierung des Justizvollzugs in Nordrhein-Westfalen 
(Justizvollzugsmodernisierungsgesetz – JVollzMoG) vom 
19. Juni 2007 (GV. NRW. S. 245, ber. S. 315).

Düsseldorf, den 4. März 2008

Die Landesregierung 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Der Innenminister

Dr. Ingo  W o l f

– GV. NRW. 2008 S. 184

2035

Berichtigung des Gesetzes 
zur Änderung des Personalvertretungsrechts 

und schulrechtlicher Vorschriften 
vom 9. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 394)

und des Gesetzes
zur Modernisierung des Justizvollzugs 

in Nordrhein-Westfalen 
(Justizvollzugsmodernisierungsgesetz – 

JVollzMoG) 
vom 19. Juni 2007 (GV. NRW. S. 245)

Vom 4. März 2008

I.   Die Bekanntmachung des Gesetzes zur Änderung des 
Personalvertretungsrechts und schulrechtlicher Vor-
schriften vom 9. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 394) 
wird in Artikel I – Änderung des Landespersonalver-
tretungsgesetzes – wie folgt berichtigt:

 1)   In Nr. 7 b) aa) (§ 10 Abs. 3 Buchstabe d werden 
nach der Zahl „3“ die Wörter „genannt sind“ an-
gefügt.

 2)

  a)   In Nr. 31 b) bb) (§ 67 Abs. 4) wird die Angabe 
„Satz 4“ durch die Angabe „Satz 3“ ersetzt.

  b)  In Nr. 66 (§ 106 Abs. 4) wird Satz 2 gestrichen.

 3) 

  a)   In Nr. 33 a) bb) (§ 69 Abs. 1) wird die Zahl „7“ 
durch die Zahl „10“ ersetzt.

  b)   In Nr. 33 b) (§ 69 Abs. 2) wird die Angabe „Satz 
6“ durch die Angabe „Satz 9“ ersetzt.

  c)   In § 69 Abs. 3 und Abs. 6 wird die Angabe „Satz 
3“ durch die Angabe „Satz 4“ ersetzt.

 4)   In Nr. 43 c) (§ 80 Abs. 3) wird die Angabe „Satz 4“ 
durch die Angabe „Satz 3“ ersetzt.

II.   Die Bekanntmachung des Gesetzes zur Modernisie-
rung des Justizvollzugs in Nordrhein-Westfalen (Jus-
tizvollzugsmodernisierungsgesetz – JVollzMoG) vom 
19. Juni 2007 (GV. NRW. S. 245) wird in Artikel 4 – 
Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes – 
wie folgt berichtigt:

  In Nr. 2 wird die Angabe „§ 97“ durch die Angabe 
„§ 94“, die Angabe „§ 97 a“ durch die Angabe „§ 94 
a“ und die Angabe „§ 97 b“ durch die Angabe„§ 94 
b“ ersetzt.

Düsseldorf, den 4. März 2008

Der Innenminister
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

S c h m i t t

– GV. NRW. 2008 S. 186

600

Siebenundzwanzigste Verordnung 
zur Änderung der Verordnung über die 

Zuständigkeiten der Finanzämter
Vom 13. Februar 2008

Aufgrund

 1.   des § 17 Abs. 1 des Finanzverwaltungsgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 2006 
(BGBl. I S. 846, 1202),

 2.   des § 17 Satz 2 des Spielbankgesetzes NRW vom 
30. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 445),

 3.   des § 17 Abs. 2 Satz 3 des Finanzverwaltungsge-
setzes,

 4.   des § 15 Abs. 2 des Kraftfahrzeugsteuergesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Septem-
ber 2002 (BGBl. I S. 3818),

 5.   des § 387 Abs. 2 Satz 1 und 2 und des § 409 Satz 2 
der Abgabenordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866),

 6.   des § 5 a Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes über Bergmann-
sprämien in der Fassung der Bekanntmachung vom 
12. Mai 1969 (BGBl. I S. 434), der durch Artikel 82 
Nr. 2 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung 
vom 14. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3341, 1977 I 
S. 667) eingefügt worden ist,

 7.   des § 14 Abs. 3 Satz 2 des Fünften Vermögensbil-
dungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 4. März 1994 (BGBl. I S. 406),

 8.   des § 8 Abs. 2 Satz 2 des Wohnungsbau-Prämienge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. 
Oktober 1997 (BGBl. I S. 2678),

 9.  des § 4 Abs. 1 Satz 2 des Spielbankgesetzes NRW,
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10.   des § 29 a Abs. 2 des Berlinförderungsgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 2. Februar 1990 
(BGBl. I S. 173),

11.  des § 20 des Berlinförderungsgesetzes,

12.   des § 9 des Investitionszulagengesetzes 1991 in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22. Januar 1996 
(BGBl. I S. 60),

13.   des § 8 des Investitionszulagengesetzes 1999 in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 11. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 4034),

14.   des § 7 des Investitionszulagengesetzes 2005 in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 30. September 
2005 (BGBl. I S. 2961)

15.   des § 6 des Stahlinvestitionszulagengesetzes vom 22. 
Dezember 1981 (BGBl. I S. 1523),

16.   des § 164 Satz 1 des Steuerberatungsgesetzes in der 
Fassung des Artikel 8 Nr. 4 Einführungsgesetz zur 
Abgabenordnung vom 14. Dezember 1976 (BGBl. I 
S. 3341), Halbsatz 2 eingefügt durch Artikel 9 Nr. 5 
des Gesetzes zur Änderung und Vereinfachung des 
Einkommensteuergesetzes und anderer Gesetze vom 
18. August 1980 (BGBl. I S. 1537),

17.   des § 131 Abs. 3 des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. 
Februar 1987 (BGBl. I S. 602),

18.   des § 17 Abs. 4 und 5 des Geldwäschegesetzes vom 
25. Oktober 1993 (BGBl. I S. 1770), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 8. August 2002 (BGBl. I S. 3105),

  zu 6. bis 10. jeweils in Verbindung mit § 387 Abs. 2 
Satz 1 und 2 sowie § 409 Satz 2 der Abgabenord-
nung, zu 11. bis 16. jeweils in Verbindung mit § 387 
Abs. 2 Satz 1 und 2 der Abgabenordnung, zu 17. in 
Verbindung mit § 409 Satz 2 der Abgabenordnung 
und zu 3. bis 18. jeweils in Verbindung mit § 1 der 
Verordnung über die Ermächtigung des Finanzmi-
nisters zum Erlass von Rechtsverordnungen im Be-
reich der Finanzverwaltung vom 14. Juli 1987 (GV. 
NRW. S. 270), zuletzt geändert durch Artikel 115 des 
Gesetzes vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 306),

wird verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung über die Zuständigkeiten der Finan-
zämter vom 16. Dezember 1987 (GV. NRW. S. 450), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 13. September 
2007 (GV. NRW. S. 415), wird wie folgt geändert:

1.  Die Anlage 1 wird wie folgt geändert:

 a)   Die laufende Nummer 3.27 wird wie folgt gefasst: 

   „Finanzamt Herne in Herne
  Die Stadt Herne“.

 b)  Die laufende Nummer 3.28 wird aufgehoben.

2.  Die Anlage 2 wird wie folgt geändert:

 a)   In der Gliederungseinheit „Grunderwerbsteuer“ 
wird die Zeile „Herne-West, Lfd. Nr. 3.19“ gestri-
chen.

 b)   In der Gliederungseinheit „Kraftfahrzeugsteuer“ 
wird die Zeile „Herne-Ost, Lfd. Nr. 3.18“ gestrichen.

 c)   In den laufenden Nummern 3.4 und 3.5 werden im 
Buchstaben a) und in der laufenden Nummer 3.10 
werden in den Buchstaben a) und e) jeweils die 
Wörter „Herne-Ost, Herne-West“ durch das Wort 
„Herne“ ersetzt.

 d)   Die laufenden Nummern 3.18 und 3.19 werden 
aufgehoben.

3.  Die Anlage 3 wird wie folgt geändert:

  In der laufenden Nummer 3.5 zu a) bis g) und zu h) 
werden jeweils die Wörter „Herne-Ost, Herne-West“ 
durch das Wort „Herne“ ersetzt.

4.  Die Anlage 4 wird wie folgt geändert:

 a)   In der laufenden Nummer 3.2 zu a) und b) werden 
die Wörter „Herne-Ost, Herne-West“ durch das 
Wort „Herne“ ersetzt.

 b)   In den laufenden Nummern 1.3 und 3.2, jeweils in 
dem Buchstaben d) aa), und in den laufenden 
Nummern 2.2 und 3.4, jeweils in dem Buchstaben 
c) aa), werden die Wörter „§ 370a“ gestrichen.

Artikel 2

Artikel 1 tritt mit Wirkung vom 15. März 2008 in Kraft.

Düsseldorf, den 13. Februar 2008

Der Finanzminister
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Helmut  L i n s s e n

– GV. NRW. 2008 S. 186

Genehmigung der
7. Änderung des Regionalplans

für den Regierungsbezirk Arnsberg,
Teilabschnitt Oberbereiche Bochum und Hagen

im Gebiet der Stadt Menden
Vom 22. Februar 2008

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Arnsberg hat in 
seiner Sitzung am 13. Dezember 2007 die 7. Änderung 
des Regionalplans für den Regierungsbezirk Arnsberg, 
Teilabschnitt Oberbereiche Bochum und Hagen im Ge-
biet der Stadt Menden beschlossen (GIB-Erweiterung 
Hüingsen – Im Ohl).

Diese Änderung habe ich mit Erlass vom 22. Februar 
2008 – 322 – 30.13.04.08 – gemäß § 20 Abs. 7 Landespla-
nungsgesetz vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430) im Ein-
vernehmen mit den fachlich zuständigen Landesministe-
rien genehmigt.

Die Bekanntmachung der Genehmigung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen er-
folgt nach § 21 Satz 1 Landesplanungsgesetz.

Gemäß § 21 Satz 2 Landesplanungsgesetz wird die Än-
derung des Regionalplans beim Ministerium für Wirt-
schaft, Mittelstand und Energie (Landesplanungsbe-
hörde), der Bezirksregierung Arnsberg (Bezirksplanungs-
behörde) sowie dem Märkischen Kreis und der Stadt 
Menden zur Einsicht für jedermann niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß § 22 Lan-
desplanungsgesetz mit der Bekanntmachung der Geneh-
migung zum Ziel der Raumordnung. Sie ist nach Maß-
gabe der §§ 4 und 5 Raumordnungsgesetz von den öf-
fentlichen Stellen und Privaten in Wahrnehmung öffent-
licher Aufgaben bei raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen zu beachten. Soweit die Änderung des Regi-
onalplans Grundsätze enthält, sind sie nach Maßgabe des 
§ 4 Raumordnungsgesetz von den öffentlichen Stellen 
und Privaten in Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben 
bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zu 
berücksichtigen.

Gemäß § 23 des Landesplanungsgesetzes weise ich auf 
Folgendes hin:

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
des Landesplanungsgesetzes und der aufgrund dieses 
Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften bei der Erarbei-
tung und Aufstellung der Änderung des Regionalplanes 
ist unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich unter Be-
zeichnung der Verletzung innerhalb eines Jahres nach 
dieser Bekanntmachung bei der Bezirksregierung Arns-
berg (Bezirksplanungsbehörde) geltend gemacht worden 
ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Ge-
nehmigung des Regionalplanes oder deren Bekanntma-
chung verletzt worden sind.
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Düsseldorf, den 22. Februar 2008

Die Ministerin
für Wirtschaft, Mittelstand und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Michael  D e i t m e r

– GV. NRW. 2008 S. 187


